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Regeste

Ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB); Urkundenfälschung (Art. 251 StGB) |
Straftaten

Erwägungen

E. 1.1
Der Beschwerdeführer wendet sich gegen den Schuldspruch wegen ungetreuer
Geschäftsbesorgung. Er rügt eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung. Der
Generalversammlung sei bekannt gewesen, dass die Rechnung über Fr. 253'634.-- für
Market Making auf einem Insichgeschäft beruht habe und vom vormaligen Verwaltungsrat
abgelehnt worden sei. Das Insichgeschäft sei von der Generalversammlung am 6.
November 2009 rechtsgültig bewilligt worden. Die Vorinstanz gehe zu Unrecht davon aus,
er habe mit Schädigungsvorsatz und Bereicherungsabsicht gehandelt.

E. 1.2.1
Den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB
erfüllt, wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines
Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche
Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten
bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird. Die Tat wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Handelt der Täter in der Absicht,
sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, so kann auf Freiheitsstrafe von einem
Jahr bis zu fünf Jahren erkannt werden ( Art. 158 Ziff. 1 Abs. 3 StGB ).

E. 1.2.2
Der Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft ist im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB
damit betraut, das Vermögen der Gesellschaft zu verwalten bzw. die Vermögensverwaltung
zu beaufsichtigen (Urteil 6B_20/2015 vom 16. März 2015 E. 1.1, nicht publ. in: BGE 141
IV 104 ). Die Tathandlung der ungetreuen Geschäftsbesorgung besteht in der Verletzung
jener spezifischen Pflichten, die den Täter in seiner Stellung als Geschäftsführer generell,
aber auch bezüglich spezieller Geschäfte zum Schutz des Auftraggebers bzw.
Geschäftsherrn treffen. Die entsprechenden Pflichten ergeben sich aus dem jeweiligen
Grundverhältnis ( BGE 142 IV 346 E. 3.2 S. 350 mit Hinweisen). Aus der gewinnstrebigen
Grundstruktur einer Aktiengesellschaft folgt etwa die Verpflichtung aller
Geschäftsführungsorgane zur Wahrung und Förderung der wirtschaftlichen Interessen der
Gesellschaft. Das heisst, dass sie deren Vermögen bestmöglich zu mehren und jede
Konkurrenzierung und überhaupt jede Begünstigung eigener Interessen im Verhältnis zur
Gesellschaft zu unterlassen haben (Urteile 6B_824/2011 vom 17. August 2012 E. 4.2;
6B_86/2009 vom 29. Oktober 2009 E. 6.3). Verdeckte Gewinnausschüttungen an einen



Verwaltungsrat bzw. Aktionär sind grundsätzlich pflichtwidrig im Sinne von Art. 158 Ziff.
1 Abs. 1 StGB , da sie den Interessen der übrigen Aktionäre und möglicherweise auch
Dritter zuwiderlaufen (vgl. zur gleichen Problematik bei Einmannaktiengesellschaften:
BGE 141 IV 104 E. 3.2 S. 105 ff.; 117 IV 259 ). Pflichtwidrig handelt zudem, wer als
Geschäftsführer einer Handelsgesellschaft wissentlich einen geschäftsmässig
unbegründeten Aufwand verursacht. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der
Geschäftsführer bei der Frage, was geschäftsmässig begründet ist, über einen
Ermessensspielraum verfügt (Urteile 6B_473/2011 vom 13. Oktober 2011 E. 1.2.2;
6S.327/2000 vom 22. Januar 2001 E. 3a mit Hinweisen).

E. 1.3
Die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz kann vor Bundesgericht nur gerügt werden,
wenn sie offensichtlich unrichtig bzw. willkürlich im Sinne von Art. 9 BV ist ( Art. 97 Abs.
1 und Art. 105 Abs. 1 BGG ; BGE 143 IV 241 E. 2.3.1 S. 244 ; 143 I 310 E. 2.2 S. 313; je
mit Hinweis). Willkür im Sinne von Art. 9 BV liegt vor, wenn die vorinstanzliche
Beweiswürdigung schlechterdings unhaltbar ist, d.h. wenn die Behörde in ihrem Entscheid
von Tatsachen ausgeht, die mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch stehen
oder auf einem offenkundigen Fehler beruhen. Dass eine andere Lösung ebenfalls möglich
erscheint, genügt nicht ( BGE 143 IV 241 E. 2.3.1 S. 244 mit Hinweisen). Die Rüge der
Willkür muss in der Beschwerde explizit vorgebracht und substanziiert begründet werden (
Art. 106 Abs. 2 BGG ). Auf eine rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid,
wie sie z.B. im Berufungsverfahren vor einer Instanz mit voller Kognition vorgebracht
werden kann, tritt das Bundesgericht nicht ein ( BGE 142 III 364 E. 2.4 S. 368).

E. 1.4.1
Die Vorinstanz erwägt, der Beschwerdeführer sei vom ehemaligen Verwaltungsrat der
A.________ weder schriftlich noch mündlich oder konkludent zum Market Making
beauftragt worden. Dass die ehemaligen Mitglieder des Verwaltungsrats von
diesbezüglichen Aktivitäten des Beschwerdeführers gewusst hätten, diese im
Verwaltungsrat diskutiert worden seien und man den Beschwerdeführer scheinbar habe
gewähren lassen, lasse nicht auf das Bestehen eines Mandatsverhältnisses und einen
Entschädigungsanspruch des Beschwerdeführers schliessen. Dieser könne sich auch nicht
auf Geschäftsführung ohne Auftrag berufen, da das Market Making nicht im Sinne von Art.
422 Abs. 1 OR geboten gewesen sei. Es habe daher weder ein Auftrag noch eine
Geschäftsführung ohne Auftrag betreffend Market Making bestanden, welche den
Beschwerdeführer zur Rechnungsstellung berechtigt hätten, was diesem bewusst gewesen
sei (angefochtenes Urteil E. 3.1 ff. S. 10 ff., insb. E. 3.7 S. 13 f., E. 3.7.5.1 S. 16 und E. 3.9
S. 17).

E. 1.4.2
Der Beschwerdeführer bestreitet vor Bundesgericht nicht mehr, dass es für den in Rechnung
gestellten Betrag von Fr. 253'634.-- keine vertragliche oder ausservertragliche Grundlage
gab. Er anerkennt dabei ausdrücklich, dass sich aus der Kenntnis der damaligen
Verwaltungsräte von seinen Börsenaktivitäten kein Entschädigungsanspruch ableiten lässt
(vgl. Beschwerde Ziff. 21 S. 5 und Ziff. 30 S. 9). Der Betrag von Fr. 253'634.-- war
demnach nicht geschuldet und hätte folglich nicht als Geschäftsaufwand in die
Jahresrechnung 2008 Eingang finden dürfen. Der Beschwerdeführer hätte für die
Kursverluste im Zusammenhang mit seinen Börsentransaktionen vielmehr selber



aufkommen müssen und ihm stand von der A.________ für diese Tätigkeit kein Honorar
zu.

E. 1.5.1
Der Beschwerdeführer beruft sich auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach
Insichgeschäfte eines Verwaltungsrats von der Generalversammlung zu genehmigen sind.
Mit der Genehmigung der Jahresrechnung 2008 sei auch die darin verbuchte Rechnung über
Fr. 253'634.-- von der Generalversammlung genehmigt worden. Er folgert daraus, er sei
berechtigt gewesen, den Betrag von Fr. 253'634.-- in der Jahresrechnung 2008 als
Geschäftsaufwand zu verbuchen.

E. 1.5.2
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist das Selbstkontrahieren grundsätzlich
unzulässig, weil das Kontrahieren eines Vertreters mit sich selbst regelmässig zu
Interessenkollisionen führt. Selbstkontrahieren hat deshalb die Ungültigkeit des
betreffenden Rechtsgeschäfts zur Folge, es sei denn, die Gefahr einer Benachteiligung des
Vertretenen sei nach der Natur des Geschäfts ausgeschlossen oder der Vertretene habe den
Vertreter zum Vertragsschluss mit sich selbst besonders ermächtigt oder das Geschäft
nachträglich genehmigt. Dieselben Regeln gelten auch für die Doppelvertretung zweier
Vertragsparteien durch ein und denselben Vertreter sowie für die gesetzliche Vertretung
juristischer Personen durch deren Organe. Auch in diesen Fällen bedarf es einer besonderen
Ermächtigung oder einer nachträglichen Genehmigung des Vertretenen bzw. durch ein
neben- oder übergeordnetes Organ, wenn die Gefahr einer Benachteiligung besteht ( BGE
127 III 332 E. 2a S. 333 f.; 126 III 361 E. 3a S. 363 mit weiteren Hinweisen; Urteile
6B_300/2016 vom 7. November 2016 E. 4.4.2; 4A_195/2014 vom 27. November 2014 E.
6.1, nicht publ. in: BGE 140 III 602 ). Bei einem Insichgeschäft, das durch den
Mehrheitsaktionär einer Gesellschaft abgeschlossen wird, bedarf es aus Gründen des
Minderheitenschutzes der Genehmigung mittels eines anfechtbaren Beschlusses der
Generalversammlung ( BGE 126 III 361 E. 5a S. 366).

E. 1.5.3
Der Auffassung des Beschwerdeführers kann nicht gefolgt werden. Zweifelhaft ist bereits,
ob vorliegend mit der Vorinstanz überhaupt von einem Insichgeschäft im Sinne der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung ausgegangen werden kann, da der Beschwerdeführer
im Zeitpunkt des Market Makings in den Jahren 2006 bis 2008 formell nicht
Verwaltungsrat war, damals kein solches Geschäft abgeschlossen wurde und seine
Rechnung vom 12. Januar 2009 von den damals zuständigen Verwaltungsräten nicht
akzeptiert wurde. Abgesehen davon wurde das Geschäft der Generalversammlung als
solches auch nie zur Genehmigung vorgelegt. Die Generalversammlung stimmte am 6.
November 2009 lediglich über die Genehmigung der Jahresrechnung 2008 ab. In der
Erfolgsrechnung 2008 sind Dienstleistungen und Provisionen an den Beschwerdeführer im
Betrag von Fr. 353'062.-- aufgeführt. Es fehlt indessen eine separate Auflistung und ein
Rechnungsbetrag von Fr. 253'634.-- für Market Making geht aus der Erfolgsrechnung nicht
hervor. Auch im Revisionsbericht und im Protokoll der Generalversammlung vom 6.
November 2009 ist von einem Rechnungsbetrag von Fr. 253'634.-- für Market Making
keine Rede (angefochtenes Urteil E. 3.12.1 und 3.12.2 S. 18 f.). Die Genehmigung eines
Insichgeschäfts für Market Making war für die Generalversammlung vom 6. November
2009 auch nicht traktandiert (vgl. Art. 700 Abs. 2 und 3 OR ).



E. 1.5.4
Die Vorinstanz geht gestützt auf die Zeugenaussagen des Revisors B.________ davon aus,
die inkriminierte Rechnung sei auf Frage der früheren Verwaltungsräte an der
Generalversammlung vom 6. November 2009 - obschon nicht explizit im Protokoll
vermerkt - thematisiert worden. Die Angaben des Revisors anlässlich der
Generalversammlung hätten sich jedoch darauf beschränkt, dass eine Abrechnung vorliege,
sich der Betrag in dieser Grösse bewege und bezüglich dieser Abrechnung im Detail
nachvollziehbar sei, wie sie sich zusammensetze (angefochtenes Urteil E. 3.12.4.4 S. 22).
Dass die Rechnung zuvor durch den früheren Verwaltungsrat abgelehnt worden war, kein
entsprechender Auftrag der Gesellschaft für das Market Making bestand und es sich mithin
um ein Insichgeschäft handelte, sei dabei jedoch unerwähnt geblieben (angefochtenes Urteil
E. 3.12.4.4 S. 22 f. und E. 2.1.4.4 S. 27). Dies ist entgegen dem Beschwerdeführer nicht
willkürlich. Die Vorinstanz legt dar, der Beschwerdeführer habe auch gegenüber dem
Revisor wahrheitswidrig angegeben, er sei vom ehemaligen Verwaltungsrat zum Market
Making beauftragt worden, womit er diesem gegenüber seinen Interessenkonflit
verschleiert habe (angefochtenes Urteil E. 3.12.4.4 S. 22 f.; E. 2.1.4.9 S. 29). Der Revisor
selber ging demnach nicht von einem genehmigungsbedürftigen Insichgeschäft aus. Dieser
erläuterte an der Generalversammlung gemäss seinen Zeugenaussagen lediglich, dass die
Position "Dienstleistungen und Provisionen X.________ Fr. 335'062" die Rechnung des
Beschwerdeführers vom 12. Januar 2009 über Fr. 253'634.-- für Market Making enthalte
(Protokoll der vorinstanzlichen Hauptverhandlung, Urk. 86 S. 37 ff.; angefochtenes Urteil
E. 3.12.4.1 S. 19 f. und E. 2.1.4.4 S. 27). Daraus kann nicht geschlossen werden, den an der
Generalversammlung teilnehmenden Aktionären sei klar gewesen, dass es für den Betrag
von Fr. 253'634.-- an einer Rechtsgrundlage fehlte, dieser folglich nicht geschuldet war und
dessen Verbuchung vom früheren Verwaltungsrat verweigert worden war. Nicht ersichtlich
ist auch, weshalb sich die anwesenden Aktionäre hätten bewusst sein können, dass es in
ihrem Ermessen liegen könnte, ob der rechtlich nicht geschuldete Betrag von Fr. 253'634.--
verbucht werden darf. Ein Insichgeschäft - sofern von einem solchen überhaupt
ausgegangen werden kann (vgl. oben E. 1.5.3) - war auf jeden Fall nicht naheliegend, da die
Rechnung vom 12. Januar 2009 datierte und eine Geschäftsperiode betraf, in welcher der
Beschwerdeführer nicht formelles Organ der A.________ war. Die vorinstanzliche
Würdigung ist nicht willkürlich.

E. 1.5.5
Der Beschwerdeführer beruft sich folglich zu Unrecht darauf, das Geschäft sei als
"Insichgeschäft" von der Generalversammlung genehmigt worden. Die Genehmigung der
Jahresrechnung 2008 durch die Generalversammlung am 6. November 2009 ändert nichts
daran, dass darin zu Unrecht ein Betrag von Fr. 253'634.-- als
"Unternehmensberatungsaufwand" Eingang fand, der nicht hätte verbucht werden dürfen.
Offenbleiben kann damit auch die in der Lehre umstrittene Frage, ob sich der vom
Insichgeschäft betroffene Aktionär bei der Genehmigung des Geschäfts durch die
Generalversammlung der Stimme enthalten muss oder nicht (für einen
Stimmrechtsausschluss: STRAESSLE/VON DER CRONE, Die Doppelvertretung im
Aktienrecht, SZW 4/2013 S. 338 ff., 348 f.; a.M.: PETER BÖCKLI, Schweizer
Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 12 N. 454 ff.; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL,
Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 24 N. 75 ff.).

E. 1.6.1



Was der Täter wusste, wollte und in Kauf nahm, betrifft sogenannte innere Tatsachen,
welche das Bundesgericht nur auf Willkür überprüft ( Art. 97 Abs. 1 BGG ; BGE 142 IV
137 E. 12 S. 152; 141 IV 369 E. 6.3 S. 375; je mit Hinweisen). Die Vorinstanz nimmt an,
der Beschwerdeführer habe vorsätzlich und in unrechtmässiger Bereicherungsabsicht
gehandelt (angefochtenes Urteil E. 2.3 S. 30). Er habe gegenüber dem Revisor
wahrheitswidrig angegeben, es habe für das Market Making einen
Verwaltungsratsbeschluss gegeben. Auch habe er die Wirtschaftskanzlei, mit welcher er die
Generalversammlung vorbereitet habe, nicht davon in Kenntnis gesetzt, dass tatsächlich
kein solcher Verwaltungsratsbeschluss bestand. Der Beschwerdeführer habe bewusst
falsche Angaben gemacht, welche seinen Interessenkonflikt verschleiert hätten. Dadurch sei
erkennbar, dass er nicht nur um den Interessenkonflikt selbst, sondern auch um die damit
verbundenen Probleme gewusst habe. Hätte er eine rechtmässige Verbuchung der Fr.
253'634.-- angestrebt, wäre zu erwarten gewesen, dass er dies einerseits gegenüber jenen
Personen, auf deren rechtliche Einschätzung er vertraute, angesprochen hätte und er
andererseits von sich aus die Form eines separaten Generalversammlungsbeschlusses zur
Genehmigung des Geschäfts gewählt hätte (angefochtenes Urteil E. 2.1.4.9 S. 29).

E. 1.6.2
Der Beschwerdeführer vermag auch insofern keine Willkür darzutun. Dieser argumentiert,
die mit dem Market Making verbundenen Kosten und Verlustpositionen wären auch
angefallen, wenn das Market Making von einem Dritten ausgeübt worden wäre, weshalb es
ihm an einem Schädigungsvorsatz fehle (Beschwerde Ziff. 56 S. 16). Damit übergeht er
jedoch, dass die Durchführung eines Market Makings im Zeitpunkt des Börsenganges der
A.________ von deren damaligem Verwaltungsrat besprochen wurde, ein solches von
diesem offenbar jedoch nicht für notwendig erachtet wurde (vgl. angefochtenes Urteil E.
3.7.5.1 S. 16). Mit der Frage, ob das Market Making aus Sicht der A.________ tatsächlich
notwendig war, setzt sich der Beschwerdeführer vor Bundesgericht nicht auseinander. Er
macht diesbezüglich einzig pauschal geltend, dieses habe der Gesellschaft gedient, da damit
eine gewisse Liquidität im Handel mit A.________-Titeln sichergestellt worden sei
(Beschwerde Ziff. 24 S. 6 und Ziff. 55 S. 16). Dies ändert zudem nichts daran, dass sich der
Beschwerdeführer gemäss den willkürfreien Feststellungen der Vorinstanz um die fehlende
Rechtsgrundlage der Rechnung über Fr. 253'634.-- im Klaren war. Dieser wusste
spätestens, als die Verbuchung der Rechnung als Aufwand für "Kurspflege" vom
vormaligen Verwaltungsrat abgelehnt worden war, dass der Betrag von Fr. 253'634.-- nicht
geschuldet war bzw. dass er diesen zumindest nicht eigenmächtig und ohne korrekte
Information der Aktionäre als geschäftsmässig bedingten (Unternehmensberatungs-)
Aufwand verbuchen durfte. Weshalb er diesbezüglich, trotz der ihm vom früheren
Verwaltungsrat kommunizierten Auffassung, einem Irrtum hätte unterlegen sein können,
zeigt der Beschwerdeführer nicht substanziiert auf. Die Vorinstanz weist willkürfrei darauf
hin, jener habe gegenüber seinen Beratern und dem Revisor wahrheitswidrig angegeben, er
sei von der A.________ mittels eines Beschlusses des früheren Verwaltungsrates zum
Market Making beauftragt worden. Ihm war demnach bewusst, dass er mangels eines
solchen Auftrags keinen Anspruch auf die Fr. 253'634.-- hatte. Der angefochtene Entscheid
ist entgegen der Kritik des Beschwerdeführers (vgl. Beschwerde Ziff. 58 S. 17) ausreichend
begründet und nicht willkürlich.

E. 1.7



Der Schuldspruch wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung verstösst nicht gegen
Bundesrecht.

E. 2
Der Beschwerdeführer ficht auch den Schuldspruch wegen Urkundenfälschung an.

E. 2.1.1
Den Tatbestand der Urkundenfälschung nach Art. 251 Ziff. 1 StGB erfüllt u.a., wer in der
Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder
einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen (Abs. 1), eine Urkunde fälscht
oder verfälscht, die echte Unterschrift oder das echte Handzeichen eines andern zur
Herstellung einer unechten Urkunde benützt oder eine rechtlich erhebliche Tatsache
unrichtig beurkundet oder beurkunden lässt (Abs. 2).

E. 2.1.2
Die Falschbeurkundung betrifft die Errichtung einer echten, aber unwahren Urkunde, bei
der der wirkliche und der in der Urkunde enthaltene Sachverhalt nicht übereinstimmen. Die
Falschbeurkundung erfordert eine qualifizierte schriftliche Lüge. Eine solche wird nur
angenommen, wenn dem Schriftstück eine erhöhte Glaubwürdigkeit zukommt und der
Adressat ihm daher ein besonderes Vertrauen entgegenbringt ( BGE 142 IV 119 E. 2.1 S.
121; 138 IV 130 E. 2.1 S. 134; je mit Hinweisen). Die kaufmännische Buchführung und
ihre Bestandteile (Belege, Bücher, Buchhaltungsauszüge über Einzelkonten, Bilanzen oder
Erfolgsrechnungen) sind kraft Gesetzes ( Art. 957 ff. OR ) bestimmt und geeignet,
Tatsachen von rechtlich erheblicher Bedeutung zu beweisen. Eine falsche Buchung erfüllt
den Tatbestand der Falschbeurkundung, wenn sie ein falsches Gesamtbild der Buchführung
zeichnet und dabei Buchungsvorschriften und -grundsätze verletzt, die errichtet worden
sind, um die Wahrheit der Erklärung zu gewährleisten. Solche Grundsätze werden in den
gesetzlichen Bestimmungen über die ordnungsgemässe Rechnungslegung in Art. 958a ff.
OR (aArt. 958 ff., 662a ff. OR) aufgestellt, die den Inhalt bestimmter Schriftstücke näher
festlegen ( BGE 141 IV 369 E. 7.1 S. 376 mit Hinweisen). Eine Falschbeurkundung begeht
namentlich, wer Vergünstigungen und Ausgaben privater Art als geschäftsbedingten
Aufwand verbucht ( BGE 122 IV 25 E. 2c S. 30; Urteile 6B_663/2013 vom 3. Februar 2014
E. 2.4.3.2; 6B_453/2011 vom 20. Dezember 2011 E. 5.5). Der Rechnungsaussteller kann
sich nach der Rechtsprechung der Falschbeurkundung strafbar machen, wenn die inhaltlich
unwahre Rechnung nicht nur Rechnungsfunktion hat, sondern objektiv und subjektiv in
erster Linie als Beleg für die Buchhaltung der Rechnungsempfängerin bestimmt ist, die
damit verfälscht wird. Eine objektive Zweckbestimmung als Buchhaltungsbeleg muss
angenommen werden, wenn der Rechnungsaussteller mit der buchführungspflichtigen
Rechnungsempfängerin bzw. deren Organen oder Angestellten zusammenwirkt und auf
deren Geheiss oder Anregung hin oder mit deren Zustimmung eine inhaltlich unwahre
Rechnung erstellt, die als Buchhaltungsbeleg dient ( BGE 138 IV 130 E. 2.4.3 S. 139).

E. 2.2
Die Vorinstanz führt aus, der Rechnung vom 12. Januar 2009 über Fr. 253'634.-- habe es an
einer Rechtsgrundlage gefehlt. Der Beschwerdeführer habe die Verbuchung der Rechnung
auf dem Kontokorrent verlangt und die Rechnung unter Vortäuschung seiner angeblichen
Anspruchsberechtigung verbucht sehen wollen. Demzufolge habe er am 12. Januar 2009
eine inhaltlich falsche Rechnung ausgestellt, welcher aufgrund ihrer Funktion als
Buchhaltungsbeleg Urkundencharakter zukomme. Er habe sich insbesondere auch nach



deren Zurückweisung durch die damaligen Verwaltungsräte bewusst sein müssen, dass er
eine Rechnung zu Lasten der A.________ ausgestellt habe und verbuchen lasse, deren
Inhalt mangels einer Rechtsgrundlage falsch war. Dennoch habe er diese Rechnung bei der
Buchhaltung der A.________ eingereicht, um damit eine unberechtigte Verbuchung zu
seinen Gunsten auszulösen (angefochtenes Urteil E. 3.2 und 3.3 S. 32 f.).

E. 2.3
Der Beschwerdeführer rügt, die Rechnung vom 12. Januar 2009 sei nicht unwahr gewesen,
da darin ein von ihm tatsächlich betriebenes Market Making aufgeführt werde. Die
Vorinstanz berufe sich zu Unrecht auf BGE 138 IV 130 , dem ein gänzlich anderer
Sachverhalt zugrundeliege. Eine Rechnung werde nicht bereits deshalb zu einer falschen
Urkunde, weil deren Begründetheit vom Rechnungsempfänger bestritten werden könnte
bzw. bestritten werde. Dass er die Buchhaltung der A.________ verfälscht habe, werfe die
Anklage ihm nicht vor (Beschwerde Ziff. 60 f. S. 18 f.).

E. 2.4
Dem Beschwerdeführer ist insoweit beizupflichten, als er sich nicht schon deshalb der
Urkundenfälschung strafbar machte, weil er der A.________ am 12. Januar 2009 den
Betrag von Fr. 253'634.-- in Rechnung stellte. Davon geht die Vorinstanz allerdings auch
nicht aus. Gemäss den vorinstanzlichen Erwägungen war entscheidend, dass der
Beschwerdeführer die Rechnung in der Geschäftsbuchhaltung der A.________ für das Jahr
2008 verbuchen liess, obschon die Rechnung vom früheren Verwaltungsrat zurückgewiesen
wurde und der darin in Rechnung gestellte Betrag von der A.________ mangels einer
Rechtsgrundlage nicht geschuldet war, was der Beschwerdeführer gewusst habe. Als
Verwaltungsrat der A.________ ab August 2009 war der Beschwerdeführer für die von ihm
am 8. Oktober 2009 verabschiedete Jahresrechnung 2008 verantwortlich. Indem er darin
den nicht geschuldeten Betrag von Fr. 253'634.-- verbuchen liess, erstellte er eine inhaltlich
unwahre Jahresrechnung, womit er den objektiven Tatbestand von Art. 251 Ziff. 1 StGB
erfüllte. Unerheblich ist, dass die Kosten - wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht -
ein tatsächlich betriebenes Market Making betrafen, da der Tatbestand von Art. 251 Ziff. 1
StGB auch beim Verbuchen von tatsächlich angefallenen privaten Auslagen zur
Anwendung gelangt (vgl. oben E. 2.1.2). Die Vorinstanz legt zudem dar, der
Beschwerdeführer habe mit Vorsatz gehandelt sowie im Wissen und unter Inkaufnahme,
dass bei der A.________ im Umfang seines unrechtmässigen Vermögensvorteils ein
entsprechender Vermögensschaden eintritt. Entgegen dem Einwand des Beschwerdeführers
ist ein solcher Schuldspruch mit dem Anklagegrundsatz vereinbar. Das Gericht ist an den in
der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche
Würdigung gebunden ( Art. 350 Abs. 1 StPO ; BGE 143 IV 63 E. 2.2 S. 65). Sämtliche
Tatvorwürfe in objektiver und subjektiver Hinsicht ergeben sich aus der Anklageschrift
vom 7. September 2015. Dem Beschwerdeführer wird darin vorgeworfen, er habe den
Buchhalter nach seiner Einsitznahme im Verwaltungsrat angewiesen, die vom vormaligen
Verwaltungsrat zurückgewiesene Rechnung über Fr. 253'634.-- als
Unternehmensberatungsaufwand zu verbuchen. Dadurch habe die Rechnung Eingang in die
Jahresrechnung 2008 gefunden und die A.________ sei in der entsprechenden Höhe
geschädigt worden, was der Beschwerdeführer gewusst habe. Damit ist auch der
Schuldspruch wegen Urkundenfälschung bundesrechtskonform.

E. 3



Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die Gerichtskosten
sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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